
 
 
Schulanmeldung für die Einschulung im Schuljahr 2021/2022 
Tannenbergschule, Weedring 2-10, 64342 Seeheim-Jugenheim 
 

Schülerin / Schüler: 

Name 
  

Vorname 
  

Geschlecht 
  

Geburtsdatum 
  

Geburtsort 
  

Geburtsland 
  

 
Zuzug nach Deutschland 
 
Adresse, Straße 

  

Adresse, PLZ Wohnort 
  

Telefonnummer 
  

Notfall-Telefonnummern 
  

email-Adresse 
  

 
  

 
  

Eltern: 

Name, Vorname des Vaters 
  

Anschrift (nur, wenn abweichend von  
  

der Adresse des Schülers/der Schülerin 
  

 
  

Name, Vorname der Mutter 
  

Anschrift (nur, wenn abweichend von  
  

der Adresse des Schülers/der Schülerin 
  

 
 
Kindergarten/Gruppe des Kindergartens ______________________________________ 



 
Ich bin im Sinne einer bestmöglichen Förderung meines Kindes damit einverstanden, dass die 
Schule, zwecks Informationsaustauschs, Kontakt zum Kindergarten aufnehmen darf. 
 
 Ich bin mit der Kontaktaufnahme einverstanden 
 
 Ich bin mit der Kontaktaufnahme nicht einverstanden 

 
Informationen, die die Schule beachten sollte (z. B. gesundheitliche Beeinträchtigungen,  

z. B. Allergien oder körperliche Behinderungen): 

 

 

 
Fotoerlaubnis: 
 
Im Rahmen von Schulaktivitäten und -feiern wird Ihr Kind unter Umständen fotografiert werden. 
Diese Bilder werden zum Beispiel auf der Homepage der Grundschule oder in der Zeitung 
erscheinen. 
 
 Ich bin mit einer möglichen Veröffentlichung einverstanden 
 
 Ich bin mit einer möglichen Veröffentlichung nicht einverstanden 
 
Die Richtigkeit der Angaben wird bestätigt 
 
 
 
Ort, Datum  Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 
 
Mein Kind ………………………………………….…………………….  
 
 
gehört folgender Kirche/Religionsgemeinschaft an: 
 
□ evangelische Kirche 
 
□ katholische Kirche 
 
□ sonstige …………………….. 
 
□ keine Religionszugehörigkeit 
 
soll  ab  
 
Schuljahr 2021/22 am 
 
□ evangelischen Religionsunterricht 
 
□ katholischen Religionsunterricht 
 
bitte zutreffendes ankreuzen. 
 
 
 
…………………………………………………………………………………… 
Datum      Unterschrift der Eltern 

 
Hinweis: Ein Wechsel soll nach Möglichkeit nur zum Schuljahreswechsel erfolgen und bedarf einer 
schriftlichen Erklärung. 



 

 
 
 
 
Datenschutz-Hinweis für die Eltern: 
 
Mit dem erstmaligen Besuch einer hessischen Schule wird für jede Schülerin bzw. für jeden Schüler 
eine Schülerakte angelegt. In dieser Akte werden zunächst die auf dem Stammblatt ausgedruckten 
Daten erfasst und nach und nach im Fortgang der Schullaufbahn um weitere Daten zu den 
besuchten Unterrichtsveranstaltungen, den Leistungen und den erreichten Abschlüssen ergänzt. 
Die Datenhaltung geschieht sowohl in elektronischer Form in der Lehrer- und Schülerdatenbank 
(LUSD) wie auch in Form einer ergänzenden Schülerakte in Papierform. Bei einem Schulwechsel 
werden die Schülerakte und die Zugriffsberechtigung auf die Daten auf die aufnehmende Schule 
übertragen. 
Die Grundlage für die Datenerhebung und weitere Datenverarbeitung wird im § 83 des Hessischen 
Schulgesetzes und in der Verordnung über die Verarbeitung personenbezogener Daten in Schulen 
und statistische Erhebungen an Schulen vom 4. Februar 2009 gelegt (veröffentlicht im Amtsblatt 
vom März 2009, im Internet siehe http://www.datenschutz.hessen.de/schuvo.htm). In dieser 
Verordnung finden Sie auch einen Überblick darüber, welche Daten grundsätzlich in der Schule 
gehalten werden dürfen und wie lange sie aufbewahrt werden müssen. Sie haben das Anrecht, 
nach Anmeldung die Daten bzw. die Schülerakte einzusehen. In solchen Fällen beantragen Sie dies 
bitte bei der Schulleitung. 
 
 

http://www.datenschutz.hessen.de/schuvo.htm

